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Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung 
 

Der Schalter der Gemeindeverwaltung Wengi bleibt aufgrund der aktuellen Situation (Coronavirus) bis auf 
Weiteres geschlossen. Telefonisch und per Mail ist die Gemeindeverwaltung erreichbar. 
 

Nur bei dringenden Angelegenheiten, welche einen persönlichen Kontakt erfordern, können Besprechungster-
mine telefonisch vereinbart werden 
 

Telefon:  032 389 14 84 
Mail:   info@wengi-be.ch 
Web:   www.wengi-be.ch 

Wengi – natürlich ländlich 
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Todesfall Barbara Jensen-Müller 
 

Leider müssen wir Ihnen den Hinschied von unserer langjährigen Lehrerin, Barbara Jensen-Müller, mitteilen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Trauerfamilie wünschen wir von Herzen alles Gute. 
 

Primarschule und Bildungskommission Wengi 

Gemeinderat und Gemeindeverwaltung Wengi 
 

Lieferdienst örtliche Lebensmittelgeschäfte / Take-Away / Nachbarschaftshilfe  
 

Besonders gefährdete kranke Personen sowie Seniorinnen und Senioren sind angehalten soziale Kontakte zu 
meiden. Bitten Sie Ihre Familienmitglieder, Freunde, Nachbarn oder Bekannte für Sie Lebensmittel- und Me-
dikamenteneinkäufe, etc. oder sonstige Botengänge zu erledigen oder bei Bedarf auch für Sie zu kochen. 
Sollte dies nicht möglich sein, bestellen Sie Lebensmittel bei unseren örtlichen Lebensmittelgeschäften. Der 
Lieferdienst (direkt zu Ihnen nach Hause) wird durch die Gemeinde organisiert. Zudem bietet das Restaurant 
Sonne Scheunenberg ein Mittagsmenu an. Dieses kann auf Bestellung entweder vor Ort abgeholt werden oder 
wird auf Wunsch durch das Restaurant Sonne Scheunenberg zu Ihnen nach Hause geliefert. 
 

 Die mit * markierten Angebote gelten nur für die Risikogruppen!!! 
 

Örtliche Lebensmittelgeschäfte und ihr Angebot: 
 

*Manu’s Backwaren Shop, Hauptstrasse 35, 3251 Wengi: 
 

Angebot: - Brot und Backwaren 
 - Fleisch und Wurstwaren 
 - Müve-Säcke und Vignetten 
 - Artikel der Landi: Getränke, Reinigungsmittel, Hygieneartikel,  
   Papeterieartikel und Tierfutter 

Kontaktdaten für Bestellung: Tel. 032 389 52 28 
Bestellungen aufgeben bis: am Vortag bis 17.00 Uhr 
Zahlung: mit Monatsrechnung (wird per Post zugestellt) 
 

Die neuen Öffnungszeiten von Manu’s Backwaren Shop: 
Dienstag bis Freitag: 07.00 – 11.00 Uhr 
Samstag: 08.00 – 11.00 Uhr 



*Regio Chäsi Wengi, Hauptstrasse 18, 3251 Wengi: 
 

Angebot: - Past. Voll- und Drinkmilch, Käsereirahm 
 - Joghurt nature/fruchtig (180g / 500g) 
 - Vollmilch- und Magerquark (250g / 500g) 
 - div. Früchtequarks (125g) 
 - Käsereibutter (100g / 200g) 
 - div. Käsesorten 
 - Raclette nature, Fondue 
Kontaktdaten für Bestellung: Tel. 032 389 22 18 
Bestellungen aufgeben bis: am Vortag von 08.00 Uhr bis 10.00 Uhr  
Zahlung: mit Monatsrechnung (wird per Post zugestellt) 
 

Öffnungszeiten Regio Chäsi Wengi: 
MO-FR: 08.00 Uhr – 11.30 Uhr / 16.00 Uhr – 18.45 Uhr 
SA: 08.00 Uhr – 11.30 Uhr / 14.00 Uhr – 17.00 Uhr 
 

*Hofladen Wengi / Buur on Tour (online), Hauptstrasse 4, 3251 Wengi: 
 

Angebot (MO, MI, FR und SA): Karotten, Randen, Kartoffeln, Äpfel, Bauernbrot dunkel, 3-Korn-

brot und Dinkelbrot 

Kontaktdaten für Bestellung: www.chinzi-hof.ch/wengi / Tel. 079 504 92 22  

Bestellungen aufgeben bis: am Vorabend um 20.00 Uhr 

Zahlung: mit Monatsrechnung (wird per Post zugestellt) 
 

Öffnungszeiten Hofladen Wengi: 

MO und FR: 08.00 Uhr – 11.00 Uhr / 14.00 Uhr – 19.00 Uhr 

MI (nur vorübergehend): 08.00 Uhr – 11.00 Uhr / 14.00 Uhr – 17.00 Uhr  

SA: 07.00 Uhr – 17.00 Uhr 
 

 Der Lieferdienst „Buur on Tour“ wird wie gewohnt angeboten (DI und FR):  

Bestellung via be.buurontour.ch (Angebot: Gemüse, Backwaren, Fleisch, Freilandeier, Milchprodukte, 

Früchte) 
 

Take-Away und *Lieferdienst 
 

Restaurant Sonne Scheunenberg, Scheunenberg 70, 3251 Wengi: 
 

Angebot: - Tagessuppe (im 5 dl-Becher) CHF 10.00 

 - Tagesmenu CHF 19.50 (Salat, Brot, Butter und Tagesteller) 
 Sous-vide (im Beutel gegart)  

  der Beutelinhalt muss nur noch erwärmt werden 

Kontaktdaten für Bestellung Tel. 032 389 15 45 

Bestellungen aufgeben bis: am jeweiligen Tag bis 09.00 Uhr 

Essen abholen (Take-Away): von 11.00 bis 11.30 Uhr 

Lieferdienst (auf Wunsch): ab 11.30 Uhr durch das Restaurant Sonne Scheunenberg 

Zahlung: Barzahlung 
 

Nachbarschaftshilfe / Hilfeleistungen: 
 

Besonders gefährdete kranke Personen sowie Seniorinnen und Senioren, die Hilfe aller Art benötigen, bitten 

wir, sich bei der Gemeindeverwaltung Wengi telefonisch zu melden.  
 

032 389 14 84 

Gemeindeverwaltung Wenig 
 

Sprechstunde mit dem Gemeindepräsidenten – Nächster Termin 
 

Die nächste Sprechstunde mit dem Gemeindepräsidenten für die Einwohnerinnen und Einwohner der Ge-

meinde Wengi findet am Donnerstag, 7. Mai 2020, 17.30 – 18.30 Uhr nach Voranmeldung bei der Ge-

meindeverwaltung Wengi, 032 389 14 84 oder info@wengi-be.ch, statt. 
 

Der Gemeindepräsident freut sich auf Ihren Besuch. 

 Gemeinderat Wengi 



Abstimmung vom 17. Mai 2020 – Absage 
 

Die Abstimmung vom Sonntag, 17. Mai 2020 wurde aufgrund der momentanen Situation wegen dem Corona-

virus abgesagt. Die geplanten Volksabstimmungen finden zu einem späteren Zeitpunkt statt. Sie werden zu 

gegebener Zeit über das neue Datum informiert. Besten Dank für die Kenntnisnahme. 

Gemeindeverwaltung Wengi 

ABSAGE 
Altpapier- und Kartonsammlung:  

Freitag, 24. April 2020 und Samstag, 25. April 2020 
 

Die Altpapier- und Kartonsammlung vom Freitag, 24. April 2020, sowie Samstag, 25. April 2020, findet 
aufgrund der momentanen Situation (Coronavirus) nicht statt. Sobald ein neuer Termin für die Altpapier- 
und Kartonsammlung feststeht, werden wir Sie informieren. 
 

Gemeinderat Wengi 
 

ABSAGE 
Alteisensammlung und Elektro- und Haushaltskleingeräte  

Freitag, 24. April 2020 und Samstag, 25. April 2020 
 

Die Alteisensammlung und Sammlung der Elektro- und Haushaltkleingeräte vom Freitag, 24. April 2020, 
und Samstag, 25. April 2020, finden aufgrund der momentanen Situation (Coronavirus) nicht statt. Sobald 
ein neuer Termin für die beiden Sammlungen bekannt ist, werden wir Sie informieren. 
 

Gemeinderat Wengi 
 

Waldbrandgefahr – Kantonales Feuerverbot 
 

Aufgrund der Trockenheit hat der Kanton Bern am 15. April 2020 ein kantonales Feuerverbot ausgesprochen.  
 

Das Entfachen von Feuer im Wald oder in Waldesnähe (Mindestabstand 50 Meter) ist bis auf 

Widerruf im ganzen Kanton untersagt. 
 

Ausserhalb der Verbotszonen darf Feuer nur in fest eingerichteten Feuerstellen und mit grösster Vorsicht 

entfacht werden. Bei Wind muss ganz darauf verzichtet werden. Bitte beachten Sie die Weisungen der loka-

len Behörden. 
 

Weitere Informationen und Verhaltenshinweise finden Sie unter www.be.ch/waldbrandgefahr. 
 

Gemeinderat Wengi 
 

Bevölkerungsbefragung 
 

Vom Dezember 2019 bis Januar 2020 wurde in der Gemeinde Wengi eine Bevölkerungsbefragung durchge-
führt. Die Teilnahme konnte entweder anhand des versendeten Papierfragebogens oder des Onlinefragebo-
gens erfolgen. Insgesamt konnten 153 Teilnehmende gezählt werden. Der Gemeinderat dankt der Bevölke-
rung für die zahlreichen Teilnahmen und das Interesse an der Bevölkerungsbefragung bestens.  
 

Die Auswertung und Besprechung der Bevölkerungsbefragung war für die Tagessitzung des Gemeinderates 
vom Montag, 20. April 2020 geplant. Leider musste diese infolge der derzeitigen Lage (Coronavirus) abge-
sagt und somit die Behandlung der Bevölkerungsbefragung vertragt werden. Sobald der Gemeinderat die 
Auswertung der eingereichten Fragebogen abschliessend vorgenommen hat, wird die Bevölkerung über die 
Resultate und Schlussfolgerungen informiert. 
 

Besten Dank für Ihre Teilnahme und Ihr Verständnis. 
 

Gemeinderat Wengi 
 

Erteilte Baubewilligungen 
 

Bauherrschaft: Friederich Jürg, Martinsmatt 50, 3262 Suberg 
Standort: Moosgasse 12, 3251 Wengi, Parzellen-Nr. 744 
Bauvorhaben: Neubau Gartenhaus mit Warmteil für Heizungssteuerung, Neubau Autounterstand 

Gemeinderat Wengi 



Anpflanzen und Zurückschneiden von Bäumen, Grünhecken, Sträuchern und land-
wirtschaftlichen Kulturen entlang von öffentlichen Strassen bis am 31. Mai 2020 

 

Die Strassenanstösser werden ersucht, bezüglich Bepflanzungen und Einfriedungen an öffentlichen Strassen 

folgende Bestimmungen zu beachten: 
 

1. Bäume, Sträucher und Anpflanzungen, die zu nahe an Strassen stehen oder in den Strassenraum hin-
einragen, gefährden den Verkehrsteilnehmenden, aber auch Kinder und Erwachsene, die aus verdeckten 
Standorten unvermittelt auf die Strasse treten. Zur Verhinderung derartiger Verkehrsgefährdungen 
schreiben das Strassenbaugesetz vom 4. Juni 2008 sowie die Strassenverordnung vom 29. Oktober 2008 
unter anderem vor: 

 

- Hecken, Sträucher, landwirtschaftliche Kulturen und nicht hochstämmige Bäume müssen seitlich min-
destens 50 cm Abstand vom Fahrbahnrand haben. Überhängende Äste dürfen nicht in den über der 
Strasse freizuhaltenden Luftraum von 4.50 m Höhe hineinragen; über Geh- und Radwegen muss 
mindestens eine Höhe von 2.50 m freigehalten werden. Bei Radwegen ist ausserdem ein seitlicher 
Abstand von 50 cm freizuhalten. 

 

- Die Wirkung der Strassenbeleuchtung darf nicht beeinträchtigt werden. 
 

- An unübersichtlichen Strassenstellen dürfen Einfriedungen und Zäune die Fahrbahn um höchstens 
60 cm überragen. Für die nicht hochstämmigen Bäume, Hecken, Sträucher, landwirtschaftlichen Kul-
turen und dergleichen gelten die Vorschriften über Einfriedungen. Danach müssen solche Pflanzen 
bis zu einer Höhe von 1.20 m einen Strassenabstand von 50 cm ab Fahrbahnrand einhalten. Sind sie 
höher, so müssen sie um ihre Mehrhöhe zurückversetzt werden. Der Geltungsbereich erstreckt sich 
auch auf bestehende solche Pflanzen. 

 

- Vorbehalten bleiben strengere Gemeindevorschriften. 
 

2. Die Strassenanstösser werden hiermit ersucht, die Äste und andere Bepflanzungen alljährlich bis zum 
31. Mai und im Verlaufe des Jahres nötigenfalls erneut auf das vorgeschriebene Lichtmass zurückzu-
schneiden. 

 

- An unübersichtlichen Strassenstellen sind Bäume, Grünhecken, Sträucher, gärtnerische und land-
wirtschaftliche Kulturen (z.B. Mais) in einem genügend grossen Abstand gegenüber der Fahr-
bahn anzupflanzen, damit sie nicht zurückgeschnitten bzw. vorzeitig gemäht werden müssen. Die 
Grundeigentümer entlang von Gemeindestrassen und von öffentlichen Strassen privater Eigentü-
mer haben Bäume und grössere Äste, welche dem Wind und den Witterungseinflüssen nicht genü-
gend Widerstand leisten und auf die Verkehrsfläche stürzen können, rechtzeitig zu beseitigen. Sie 
haben die Verkehrsfläche von heruntergefallenem Reisig und Laub zu reinigen. Entlang von Kan-
tonsstrassen obliegt einzig die vorsorgliche Waldpflege entlang der Kantonsstrasse dem Tiefbaumt 
des Kantons Bern. Im Übrigen sind auch entlang der Kantonsstrassen die Grundeigentümer ver-
antwortlich. 

 

3. Nicht genügend geschützte Stacheldrahtzäune müssen einen Abstand von 2 m vom Fahrbandrand bzw. 
50 cm von der Gehweghinterkante einhalten. 

 

4. Das zuständige Strasseninspektorat, Tiefbauamt des Kantons Bern, oder das zuständige Gemeindeor-
gan sind gerne zu näherer Auskunft bereit. 

 

Bei Missachtung der oben genannten Bestimmungen werden die Organe der Strassenpolizei von Gemeinde 

und Kanton das Verfahren zur Wiederherstellung des rechtmässigen Zustandes einleiten.  
 

Gemeindeverwaltung Wengi 
 

Frist zum Einreichen der Steuererklärung 2019 
 

Aufgrund der aktuellen Lage (Coronavirus) ist die Frist zum Einreichen der Steuererklärung 2019  für Privat-

personen, selbstständig Erwerbstätige sowie Personengesellschaften, Erben- und Miteigentümergemein-

schaften (virtuelle Steuersubjekte) und juristische Personen (Aktiengesellschaften, Vereine etc.) bis 15. Sep-

tember 2020 verlängert worden. Es genügt, die Steuererklärung bis zu diesem Termin einzureichen. Ein 

Gesuch um Fristerstreckung ist nicht nötig. Die Steuerverwaltung ist Ihnen jedoch sehr dankbar, wenn 

Sie die Steuererklärungen so rasch als möglich einreichen.  
 

Gemeindeverwaltung Wengi 
 



Meldepflicht für Tageseltern (Tagesmütter und –väter) 

 

 

 

Für Personen, die sich allgemein anbieten, Kinder unter zwölf Jahren gegen Entschädigung regelmässig 

tagsüber in ihrem Haushalt zu betreuen, besteht eine Meldepflicht. Tageseltern haben sich bei der zuständi-

gen Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (KESB) zu melden, wenn folgende Fälle eintreten: 
 

• Die Betreuung erfolgt gegen Entschädigung (z.B. Geld, Naturalien, Dienstleistungen etc.). 

• Die Tätigkeit wird regelmässig ausgeführt. 
 

Aufsicht 

Gemäss Artikel 7 PVO (Pflegekinderverordnung) untersteht die Tagespflege der Pflegekinderaufsicht. Das 

heisst, alle gemeldeten Tageseltern werden mindestens einmal jährlich von der für ihre Gemeinde beauftrag-

ten Pflegekinderaufsicht besucht. Ausgeschlossen davon sind Tageseltern, die mit einer Tagesfamilienorga-

nisation (TFO) zusammenarbeiten. In diesem Fall wird die Aufsicht durch die TFO vorgenommen, nicht durch 

die Pflegekinderaufsicht. 
 

Meldungen 

Die Meldungen sind schriftlich an die Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde, Stadtplatz 33, 3270 Aarberg, 

031 636 30 30, zu richten. Das entsprechende Meldeformular finden Sie unter www.jgk.be.ch unter der Rubrik 

„Kindes- und Erwachsenenschutz“. 
 

Fragen 

Für Fragen steht Ihnen die Pflegekinderaufsicht Ihrer Gemeinde gerne zur Verfügung: 

Corinne Figueroa, Regionaler Sozialdienst, Hauptgasse 12, 3294 Büren a. A., 032 352 03 86. 
 
 
 
 
 
 

Tätigkeitprogramm April 2020 und Mai 2020 
 

Alle Veranstaltungen vom April 2020 und Mai 2020 mussten aufgrund der getroffenen Massnahmen und Ver-

ordnungen des Bundesrates gegen das Coronavirus abgesagt werden. 
 

Wir danken für Ihr Verständnis. 

 

 Gemeinderat Wengi 
 

 

 

Bitte beachten! 
Redaktionsschluss für die nächste Ausgabe des Mitteilungsblattes 

Montag, 4. Mai 2020 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bleiben Sie gesund und munter!   

http://www.jgk.be.ch/


 


